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 Veröffentlicht am 17.03.1982

Norm

AVG §68

Rechtssatz

Eine Abwägung zwischen dem Schutz des Vertrauens auf den Bestand eines rechtskräftigen Bescheides einerseits und

dem dringenden Erfordernis, von einem rechtskräftigen Bescheid abzugehen, hat stattzu5nden (Walter - Mayer,

Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts 2.Au<age, 204); nur, wenn sich ein Bescheid von

vornherein oder nachträglich als mit dem ö@entlichen Wohl nicht vereinbar herausstellt, stehen einander das durch

die Rechtsordnung anerkannte Interesse der Partei an dem unveränderten Bestande des von ihr erstrittenen Rechtes

und das Interesse der Verwaltung an der Hintanhaltung jeder Gefährdung des ö@entlichen Wohles gegenüber; bei

unverändertem Sachverhalt soll die Oberbehörde nur eingreifen dürfen, wenn es sich herausstellt, daß ein Bescheid

nichtig oder in seinen Auswirkungen unerträglich ist.
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